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Patientenverfügung: Notwendiger Inhalt der Patientenverfügung, um 
lebenserhaltende Maßnahmen abzubrechen 
 
| Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit den Anforderungen befasst, die eine 
Patientenverfügung im Zusammenhang mit dem Abbruch von lebenserhaltenden Maßnahmen 
erfüllen muss. | 
 
Die Richter erläuterten, dass grundsätzlich das Betreuungsgericht den Abbruch 
lebenserhaltender Maßnahmen genehmigen muss. Diese Gerichtsentscheidung ist jedoch nicht 
erforderlich, wenn der Betroffene einen entsprechenden eigenen Willen bereits in einer 
wirksamen Patientenverfügung niedergelegt hat und diese auf die konkret eingetretene Lebens- 
und Behandlungssituation zutrifft. Wird das Gericht dennoch angerufen, weil eine der beteiligten 
Personen Zweifel an der Bindungswirkung einer Patientenverfügung hat und kommt das Gericht 
zu dem Ergebnis, dass eine wirksame Patientenverfügung vorliegt, die auf die aktuelle Lebens- 
und Behandlungssituation zutrifft, hat es auszusprechen, dass eine gerichtliche Genehmigung 
nicht erforderlich ist (sogenanntes Negativattest).  
 
Eine Patientenverfügung entfaltet allerdings nur unmittelbare Bindungswirkung, wenn sich 
feststellen lässt, in welcher Behandlungssituation welche ärztlichen Maßnahmen durchgeführt 
werden bzw. unterbleiben sollen. Die Anforderungen an die Bestimmtheit einer 
Patientenverfügung dürfen dabei jedoch nicht überspannt werden. Vorausgesetzt werden kann 
nur, dass der Betroffene umschreibend festlegt, was er in einer bestimmten Lebens- und 
Behandlungssituation will und was nicht. Maßgeblich ist nicht, dass der Betroffene seine eigene 
Biografie als Patient vorausahnt und die zukünftigen Fortschritte in der Medizin vorwegnehmend 
berücksichtigt. Nicht ausreichend sind jedoch allgemeine Anweisungen, wie die Aufforderung, ein 
würdevolles Sterben zu ermöglichen oder zuzulassen, wenn ein Therapieerfolg nicht mehr zu 
erwarten ist. Auch die Äußerung, „keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen, enthält 
jedenfalls für sich genommen keine hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung.   
 
Werden bestimmte ärztliche Maßnahmen wenig detailliert benannt, kann der Wille des 
Betroffenen dadurch konkretisiert werden, dass er auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder 
Behandlungssituationen Bezug nimmt. Ob seine Patientenverfügung in solchen Fällen 
hinreichend konkret ist, muss dann durch Auslegung der in der Patientenverfügung enthaltenen 
Erklärungen ermittelt werden.  
 
Quelle | BGH, Beschluss vom 14.11.2018, XII ZB 107/18, Abruf-Nr. 206166 unter www.iww.de. 

 


